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Rechtsprech u n gsd ienst Soziale Sicherheit

Grundsicherung

BSG, Ur'teil votx 19.08.2015 - B 14 AS 1/15 R Prof. Dr. Ulrich Wenner

wer Leistungen der Grundsicherung nach dem sGB ll ())Hartz lv<) bezieht, muss
mit vollendung des 63. Lebensiahrs Attersrente beantragen, wenn das Jobcen-
ter dies anordnet. Dies gilt auch, wenn deutliche Abschläge drohen, so das BSG. 4

!rl

Die sozialpolitische Debatte ist äußerst
scharf geführt worden: Kampfbegriffe wie
>Zwangsrente für Hartz-lV-Bezieher< und
>Abwrackpfticht für Menschenrt lassen er-

l<ennen, dass es nach überzeugung von
Betroffenen und Politikern um eine Kern-
lrage des Sozialstaats geht. l(önnen Bezie-
her von Leistungen nach dem SGB ll ge-

zwungen werden, mit Vollendung des 63.
Lebensjahres Altersrente zu beantragen,
auch wenn das mit (deutlichen) Abschlä-
gen verbunden ist, die bis zum Ende des
Rentenbezuges erhalten bleiben?
ln der juristischen Debatte hat das BSG

nun l([arheit geschaffen: Die vorzeitige
Verrentung mit Abschtägen gegen den Wi[-
len des Betroffenen ist grundsätzlich
rechtmäßig, in Härtefälten sind Ausnah-
men mögtich, aber nur, soweit der Verord-
nungsgeber solche ausdrücl<tich zulässt.

Jobcenter fordert Rentenantrag
Der l(läger, der mit seiner Ehefrau seit lan-
gem von Leistungen des Jobcenters Duis-
burg [ebt, vollendete im März zot3 das 63.
Lebensjahr und l<onnte Altersrente in An-
spruch nehmen; die abschlagsfreie Alters-
rente steht dem Kläger erst ab dem
01.08.2015 zu. Das Jobcenter forderte ihn
am to.o9.2072 aul zum ersten möglichen
Termin die Altersrente bei der Deutschen
Rentenversicherung (DRV) zu beantragen.
Dem kam der der l(läger nicht nach, son-
dern erhob Widerspruch gegen den Auffor-
derungsbescheid. Diesen wies das Jobcen-
ter zurücl< und beantragte zugteich unter
Hinweis auf seine Rechte aus g 5 Abs. 3
Satz r 5GB ll die Rente bei der DRV.

Ktäger will volle Rente abwarten
Während des Prozesses gegen den Auffor-
derungsbescheid lehnte die DRV die Zah-
lung von Rente an den Ktäger wegen des-
sen fehtender Mitwirkung am Verfahren
ab, ohne das .lobcenter, das den Antrag
gestettt hatte, förmlich zu bescheiden. Die-
ses legte Widerspruch gegen die Versa-
gung von Altersrente ein; darüber ist noch
nicht entschieden.
Die Rechtsmittel des Klägers gegen die
Verpflichtung zur Beantragung von Rente
mit Vollendung des 63. Lebensjahres hat-
ten l<einen Erfotg: das SG Duisburg hat die
Ktage abgewiesen, das LSG in Essen die
Berufung zurücl<gewiesen und auch vor
dem BSG obsiegte das Jobcenter.

Jobcenter kann Antrag direkt stellen
Rechtsgrundlage des vom BSG als Be-

scheid (Verwaltungsakt) gewerteten Ver-
langens des Jobcenters, die Rente trotz der
Abschläge schon mit 63 Jahren zu beantra-
gen, ist 5 S Abs. 3 SaIz 7 SGB ll. Danach
kann das Jobcenter den Leistungsberech-
tigten auffordern, Anträge auf Leistungen
eines anderen Trägers zu stelten. Kommt
der Berechtigte dem nicht nach, l<ann das

Jobcenter den Antrag mit Wirkung für ihn
selbst stetlen. Ergänzend bestimmt g rz a

SGB ll, dass Leistungsberechtigte ver-
pflichtet sind, solche Sozialteistungen zu

beantragen, die den HilÏebedarf nach dem
SGB ll beseitigen oder vermindern.

Ehefrau erhält Rente ohne Abschtäge
Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht
des 14. Senats des BSG hier erfültt: der

2 lmpressut

Kläger hat eine Altersrente (ohne Abschtä-
ge) von 955 Euro zu erwarten; setbst wenn
er diese im März zor3 vorzeitig und mit Ab-
schlägen von 8,7Y" in Anspruch nimmt,
entfä[[t sein individueller Hilfebedarf. Der
Hitfebedarf der Bedarfsgemeinschaft mit
der Ehefrau, die zum ot.07.2075 eine At-

tersrente in Höhe von 457 Euro (ohne Ab-
schtäge) erhalten wird, wiirde sich deuttich
reduzieren: das Jobcenter rechnete unter
Berücksichtigung der Beiträge zur Kran-
l<enversicherung ein (fiktives) Rentenein-
l<ommen von 816 Euro auf den Bedarf an.

Rentenminderung ist hinzunehmen
Der Kläger machte gettend, mit der vorzei-
tígen lnanspruchnahme sei eine dauerhaf-
te Rentenminderung um ca. 8o Euro im

L Grundsicherung

3 Krankenversicherung

Sozialversicherun gspflicht

10
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versicherung sot[ zum r. Januar

zo16 in Kraft treten. Hier wer-

den die wichtigsten geplanten

Änderungen vorgestellt und

aus gewerkschaft licher Sicht

komment¡ert. Und es wird

ausführlich er[äutert, wie die

Begutachtung, Feststellung
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dürftigkeit in fünl Pftegegrade
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Auständer, >deren Aufent-
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Zwecl< der Arbeitsuche ergibt<,

sollen nach dem Gesetz l<eine

Hartz- lV-Leistu n ge n bel<o m m en.

Seit lahren ist strittig, ob diese

Bestimmung mit dem EU-Recht

vereinbar ist. Der Europäische

Gerichtshof hat jetzt geurteilt:

Auch wenn EU-Aus[änder bereits

l<urze Zeit in Deutschland

gearbeitet haben, dürfen sie von

Hartz-lV-Leistun gen ausge-

schlossen werden. Hier werden

das UrteiI und seine möglichen

rechtlichen Fotgewirkungen

er[äutert.
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Verkehrsberuhigung
bringt Lebensqualitat

Städte und ihre Einwohnerlnnen sind na-
hezu prädestinieñ dafü nachhaltige Mottìti-
tàt zu (er-)leben, Städte sind ideale Ofte,
um mit dem Fahnad, zu Fuß oder im 0l
fentlichen Verkehr unteruvegs zu sein,
Der Pl<vv-Verkehr hingegen wÌrl<t sich in un-
seren Städten enorm negativ aus - viele
Stadtteile sind geprägt von Staus, schlech-
ter Luftqualität, Lärm und wenig pla2 fùr
Menschen,
Laut einer Untersuchung des VCO ist in
vielen Stàdten Europas der Mobilitätswan-
del bereits spürbar und voll im Gange -
überal[ wo an zukunftsfähÌger Stadtent-
wÌcklung und MobìlÌtat gearbeitet wird,
bekommen das Gehen, Radfahren und
der Öffentliche Verkehr ebenso wie die
Qualität des Offenttiches Raumes eine
größere Bedeutung, Attratiive Städte
bieten genügend Platz für Menschen, Dort,
wo die Menschen häufrg auf der Straße
sind, gibt es belebte Zonen mit Kaffee-
und Gasthäusern, Geschàften sowie
einen attraldiven öffenilichen Raum.
Und das Potenzial für mehr Radverkehr ist
hiezulande sehr hoch; Fast jede zweite
Autofahft ist küzer als fünf Kilometer Der
bereits begonnene Mobititätswandel in den
Städten hin zu einer umweltfreundlichen
und plaZsparenden Mobitität ist durch
gezielte Maßnahmen zu beschleunigen.
Damit steigt auch unsere Lebensqualität,

a

Dr, Thomas Weninger
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Leistbare Mobilitát
sichert Z¿k¿nft

Mobilität ist der Motor einer modernen
Stadt sowie auch der G¡esellschaft. Mobili-
tät ist zuar für viele Menschen tagtägtiche
Selbstverständlichkeit, hat aber enorme
Auswirkungen auf unser Leben. Wie wir
uns fortbewegen, hat Einfluss auf unser
Wohnumfeld, die Luft, den Vekehrstärm
sowie unsere Grun- und Freiräume,
Dabei hat der offentliche Verkehr eine zent,
rale Rolle, vor allem wenn es um die hohe
Lebensqualität in Städten geht, En stetig
wachsendes Netz, kuze lntervalle, hohe
Qualitätsstandards hinsichilich Sicherheit,
Barrierefreiheit und die laufende Moderni
sierung des Fuhrparks sind nur einige der
Knterien, warum in Sfädten die meisten
Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückgelegt werden.
Hingegen nimmt der Pkw-Motorìsierungs-
grad in vielen Städten Europas ab. Auch in
Graz, lnnsbruck und Wien sinl<t die Anzahl
der Autos pro 1,000 Personen. Es grbt
keine Stadt, die das Zel hat, den Autover-
kehr zu erhöhen. Entlang stark befahrener
Straßen zu wohnen, wird als Belastung er-
lebt, Und die Mehrheit der Autofahrenden
in Österreich spricht sich für Verkehrsbe-
ruhigung in Städten aus,
Der ungebrochene Bevölkerungsanstieg in
Städten velangt nach leistbarer und nach
haltiger Mobilitàt. Diese sichert Arbeits-
plàtze, die Lebensqualität und dÌe Teithabe
an der Gesellschaft.

Bürgermeister Dr, Michael Häupl

Prásident des Ósterreich¡schen Stàdtebundes
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Art.40 CISG

Keine Vermutung der Kenntnis von der Vertrags-
widrigkeit von Waren zulasten eines professionellen

Verkäufers im Rahmen des Artikels 40 ClsG.

Frankreich: Kassationshoi Urteil vom 4.11.2014 -
t3-t0776

Vertriebsrecht

5 89 Abs. 2Satz I HGB; S 134 BGB

Nicht jede Regelung, nach der nicht ,,ins Verdienen
gebrachte" Vorschusszahlungen durch den Handels-
vertreter bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags-
ve rhä ltn isses zur ücl<zuzahlen s i n d, stel lt ei ne u nzu läs-

sige Kündigungserschwernis dar. Ob eine solche Kün-

digungserschwernis vorliegt, bestimmt sich

insbesondere nach der Höhe der ggf. zurück-
zuerstattenden Zahlung und dem Zeitraum, auf
welchen sich die Zahlungen beziehen.
Deutschland: OLG Oldenburg, Urteil vom 30.3.2015 -
13 u 71/14

5 87c Abs.4 HGB;5 204 BGB

1. Zur verjährungshemmenden Wirkung der Stufen-
klage im Verfahren um die Durchsetzung eines Han-

delsvertreterausgleichsanspruchs.

2. Zur Feststellung der Richtigkelt oder Vollständigkeit
des Buchauszuges nach S 87c Abs.4 HGB genügt es,

dass entsprechende Zweifel sich auf einzelne, nicht
ganz unerhebliche Geschäfts- oder Abrechnungsmoda-
litäten beziehen.

3. lnformationen, die frir die Bestimmung des Zah-
lungsanspruches des Handelsvertreters ohne Relevanz

sind, müssen im Buchauszug nicht aufgeführt werden,
wobei jedoch der Umfang der möglicherweise relevan-
ten Geschäfte großzügig zu bestimmen ist.

4. Das Einsichtsrecht in Geschäftsbücher und Unterla-
gen schließt die technischen Hilfsmittel, welche benutzt
werden, um die geschäftlichen Vorgänge zu dokumen-
tieren und festzuhalten, mit ein.

Deutschland: OLG Frankfurt am Main, Urteil vom
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Art.101 AEUV; Art.53 EwR-Abkommen
Zu den Voraussetzungçn der Zurechnung rechts-
widriger Handlungen des Handelsvertreters an den
Geschäftsherrn (hier: Art. 1Oj AEUV und Art. 53
EWR-Abkommen).

EuGH, Urteil vom 15.7.2015 - T-418/10

Andere Rechtsfragen

Art.27 EuGWO
1. Art.27 EUGWO setzt voraus, dass bei Gerichten
verschiedener M¡tgliedsstaaten im Zeitpunkt der
Zuständigkeitsentscheidung Klagen wegen desselben
Anspruchs anhängig sind.
2. Art.27 EUGWO hat keine Auswirkung auf die
internationale Zuständigkeit.
3. Zur Beantwortung der Frage, ob im Sinne von
ArL.27 EUGWO zwei Klagen, die bei Gerichten
verschiedener Staaten anhängig gemacht werden,
den selben Gegenstand haben, sind die von einem
Beklagten erhobenen Einwendungen nicht zu
berücksichtigen.

4. Die nicht zugelassene Aufrechnung mit einem An-
spruch in einem mitgliedsstaatlichen Verfahren hindert
nicht die Geltendmachung dieses Anspruchs in einem
anderen mitgliedsstaatlichen Verfahren.
Deutschland: OLG Dresden, Urteil vom 27.6.2013 -

\Wir sind
gespdnnt auf

Ihre Bewertung.
2t7

I0 u 7Ur3 230

ttu

Fleischer/Hùttemann (Hrsg) Rechtshandbuch Unternehmensbewer-
tung, Herausgegeben von Prof. Dr. iur. Holger Fleischer, Dipl -Kfm., LL M.
und Prof. Dr- ¡ur. Rainer Hüttemann, Dipl.-Volksw. Bearbe¡tet von 22
namhaften Autoren aus iuristischer wie ökonomischer Wissenschaft und
Prax¡s sow¡e der Just¡z 2015, 1.248 Seiten Lexikonformat, gbd 179,- €
lsB N 97 8-3 - 504 - 45560 - 6

Hier sehen Sie ein völlig neues Handbuch, das lhnen
einen verständlichen Zugang zu einer der schwierigsten
Materien für iuristen eröffnet. Durch seine ganzheitliche
Darstellung aller für die Unternehmensbewertung wichti-
gen Aspekte aus Recht und Betriebswirtschaftslehre sind
Sie in der Lage, alle rechtsgebundenen - sprich juristisch
veranlassten - Bewertungsfragen sicher zu beantworten.

Herausgeber und Autoren sind herausragende Experten
in ihrem jeweiligen Fachgebiet und aufgrund ihrer prakti-
schen Erfahrung mit allen Finessen der Unternehmensbe-
wertung vertraut. Sie dokumentieren verlässlich den der-
zeitigen Meinungsstand und lotsen Sie gekonnt durch die
unüberschaubare höchst- und instanzgerichtliche Recht-
sprechung.

Fleischer/Hüttemann (Hrsg.), Rechtshandbuch Un-
ternehmensbewertung. Bilden Sie sich selbst èin Urteil
bei einer Leseprobe und bestellen Sie dann gleich bei
www.otto-schmidt.de/fhu
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Entscheidungen
EUGH: Rechtlicher Schutz von Datenbanken
(29."1 0.201 5 - Rs. C-490l1 4)
BGH: Bezugskonzentration als unternehmensbedingte
Abhängig keit - Porsche-Tuning (6. 1 0.201 5 - t<ZR 87 /,t3)
BGH: Änderung der BGH-Rechtsprechung - preisänderungsrecht

der Gasversorgungsunternehmen gegenüber Tarifkunden
(28.1 0.201s - Vilt ZR 1 s8l1 i )
O[G Frankfurt a. M.: Rechtsmissbräuchliche Abmahn- und
Verfolgungstätigkeit(24.9.2015 - 6 U 60/15))
OLG Hamm: Porsche 91 I hat keinen zu kleinen Tank
(i 6.6.201 s - 28 U 16s/13)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Mehr Transparenz im Schattenbanksektor
Bundesregierung: Textilkennzeich n ung wird geändert

Aufsatz

Hanna Lun, Barbara Scheben, RAin, und Wilhelm Dolle

Das lT-Sicherheitsgesetz: Herausforderungen und
Chancen für Unternehmen - vor allem für KMU
4m25.7.20'15 ist das lT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Es soll
den Schuu der Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherheit von
Unternehmen im lnternet verbessern. Ziel ist, die digitalen lnfra-
strukturen Deutschlands zu den sichersten weltweit zu machen:
Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, zu denen 99,370
der deutschen Unternehmen zählen, bleiben aber noch viele Fra-
gen offen.

Entscheidungen

BGH: Vorsatzanfechtung gegenüber dem uneigennützigen
Treuhänder
(t 0.9.201 5 - lX ZR 21 5 / 13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Marco Wilhelm, RA)

OLG Frankfurt a.M.: Namensrechtverletzung durch Domain-
namen - Wettbewerbsverhältnis zwischen Anlegeranwalt und
Anlagegesellschaft
(24.9.201s-6U181/14)

OLG München: Veftretungsbefugnis einer externen Kapital-
verwaltungsgesellschaft
(1.1 0.201s - 23 U 1s7o/1sl

LG Braunschweig: lnterne Ermittlungen im Unternehmen -
Beschlagnahmefreiheit von Anwaltsunterlagen
(21.7.2015 - 6 Qs 1'16/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. André-M. Szesny, LL.M., RA)

Steuerrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Entstehung der Zollschuld bei Verbringen der Waren aus
dem Zollgebiet (29.10.2015 - C-319/14)
FG Düsseldorf: Verluste aus dem Erwerb von sogenannten Knock-
out-Zertif¡katen sind einkommensmindernd zu.berücksichtigen
(6.1 0.201 s - 9 K 4203/ 13 E)

FG Köln: Eigenhändige Unterschrift des gesetzlichen Vertreters für
Vorsteuervergütung erforderlich 25.8.20 1 5 - 2 K 97 5 / 1 4)
FG Münster: Ermäßigter Steuersatz neben steuerfreier Rücklage
(23.9.2015 - 10 K 4079/14 F)

Aufsätze

Dr. Dr. Norbert Mückl, RA/SIB, und
Dr. Markus München, LL.M., RA

Automatischer lnformationsaustausch über
grenzüberschreitende Steuervorbescheide und
Vorabverständigungsvereinbarungen in der EU

Am 6.10.2015 hat der Rat der Europäischen Union eine politische
Einigung über eine ab dem 1.1.2017 anzuwendende Richtlinie er-
zielç derzufolge die Mitgliedstaaten der EU zu einem automati-
schen lnformationsaustausch über grenzüberschreitende Steuer-
vorbescheide und Vorabverständigungsvereinbarungen verpfl ich-
tet sein werden. Diese Richtlinie ¡st eine von mehreren lnitiativen
zur Verhinderung der Steuerumgehung durch Unternehmen.

Stephan Hielschet M.l.T¿x, 5tB/FBlStR. und
Frederic Beermann, M.5c.

Der Hinzurechnungsbetrag gem. 5 10 ASIG unterliegt
nicht der G.ewerbesteuer - D¡e Folgen des BFH-Urteils
vom 11.3.2015 für die Praxis

Mit Urteil vom 11.3.2015 - I R 10/14 (BB 2015,1317) hatder BFH

entsch¡eden, dass es sich bei dem Hinzurechnungsbetrag gem. 5 1 0
Abs. 1 S. 1 AStG um einen Teil des Gewerbeertrags des inländischen
Unternehmens handelt, derjedoch aufeine nicht im lnland belege-
ne Betriebsstätte entfällt. Damit ist der Hinzurechnungsbetrag für
Zwecke der Gewerbesteuer nach 5 9 Nr.3 GewStG zu kürzen und
unterliegt damit im Ergebnis nicht der Gewerbesteuer, sondern nur
der Einkommen- bzw Körperschaftsteuer. Die Entscheidung des
BFH, die aufgrund des zugrunde liegenden Sachverhaltes und der
allgemeinen Begründung über den Einzelfall hinaus anwendbar
sein sollte, hat für die Praxis weitreichende Bedeutung. lnsbeson-
dere für inländische Kapitalgesellschaften, die an einer ausländi-
schen Zwischengesellschaft beteiligt sind. besteht die Möglichkeit
für offene Veranlagungszeiträume eine erhebliche Steuerentlas-
tung des Hinzurechnungsbetrags zu erreichen. lm Beitrag werden
die Auswirkungen dargestellç die sich bei einer allgemeinen An-
wendung des Urteils für vergangene Sachverhalte sowie zukünftige
5trukturierungen von Auslandstätigkeiten ergeben.

Entscheidungen

EuGH: Vorsteuerabzug bei verdächtigen Umsätzen
(22.1 0.201 5 - C-27 7 / 1 4)

BFH: Keine Berichtigung nach 5 129 AO bei Übernahme ,,vermeint-
licher" mechanischer Fehler des Steuerpfl ichtigen
(16.9.2015 -tXR37/14)

Aktuelle Veranstaltung 201 6
Jalrestagung
Internationale Vermõgensnachfolge- und -steuerplanung

12.4.2016, dfv Medlengruppe, Frankfurt am Main

Weitere lnfos und Anmeldung: http://veranstaltungen.ruw.de/ivs
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IASB: Entwurf zúr Anwendung der Wesentlichkeit bei der Erstel-

lung voh Jahresabschlüssen

IASB: IFRS for SMEs - alle 35 Trainingsmodule vorhanden
BfJ: Jahresabschluss bis Ende 20'l 5 offenlegen - 0rdnungsgeldver-
fahren vermeiden
DRSC:23. Öffentliche Sitzung verabschiedet DRS 24

DRSC: Ergebnisse der 42. Sitzung und Mitschnitt der 43t Sitzung
des IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IDW: Stellungnahme zum IAASB ED ,,NOCLAR" - Reaktion der Be-

rufsangehöri gen auf (verm utete) Gesetzesverstöße

IDW: Konsolidierungswahlrecht bereits im vorläufigen lnsolvenz-
verfahren - Neufassung des IDW RH HFA 1 .01 2

WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am 23.10.2015 in Berlin
WPK: Aktualisierte Liste der Anbieter von Studiengängen nach
5 13b WPO zum WP-Examen

Aufsatz

Dr. Martin Bünning, RA/SIB

Handelsbilanzielle Abwicklung der unterjährigen
Beendigung von Gewinnabführungsverträgen
Zu einer Beendigung von Gewinnabführungsverträgen während
des laufenden Geschäftsjahres der abhängigen Gesellschaft kann es

aus verschiedenen Gründen kommen - insbesondere dann, wenn
bei Unternehmenstransaktionen der Gewinnabführungsvertrag zu-
lässigerweise aus wichtigem Grund nach Übertragung der Beteili-
gung des herrschenden Unternehmens gekündigt wird und der
Übertragungs- bzw Ktindigungszeitpunkt nicht aufdas Ende eines
Wirtschaftsjahres der abhängigen Gesellschaft fällt. Hierbei ergeben
sich zum einen gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, insbeson-
dere zur Wirksamkeit der Kündigung aus wichtigem Grund sowie
nach den Auswirkungen der Kündigung aufeine bestehende Organ-
schaft. Zum anderen stellen sich Fragen nach der handelsrechtlichen
Abwicklung der,,Ergebnisabführung", wenn das Vertragsende nicht
mit einem Abschlussstichtag zusammenfällt, da sich die maßgebli-
chen Vorschriften der 55 301 und 302 AktG für die Gewinnabfüh-
rung bzw. die Verlustübernah me jeweils a uf das Ja h resergebnis zum
Bilanzstichtag beziehen. Diese Fragen betreffen den Zeitpunkt und
die Höhe der Ergebnísabführung sowie die Frage, ob bei einer unter-
jährigen Beendigung des Gewinnabführungsvertrags Verluste und
Gewinne in gleicher Weise auszugleichen oder abzuführen sind. lm
Beitrag geht es insbesondere um die Problematik, ob die von der
Rechtsprechung für die Verlustübernahme entwickelten Grundsãtze
auch spiegelbildlich für die Gewinnabfiihrung herangezogen wer-
den können.

Entscheidung

BFH: Ansparabschreibung nach Buchwerteinbringung
(14.4.2015 -G¡52/D- dazu BB-Kommentar von
Dr. Christian Scholz, RA/IVP/SIB)

Aktuelle Veranstaltung
Deutsche Arbe¡tlrechtskonferenz
Miteinander - Gegeneinander: Brennpunkte im betrieblichen Alltag
I 1 .1 1 .2015, Allianz Arena München

Weitere lnfos und Anmeldung: www.arbe¡tsrechtskonferenz.de
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Entscheidungen
BAG: Leiharbeitnehmer
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2803

2804

2807

2813

der Aufsichtsrats-

2795

mitglieder der Arbeitnehmer (4.1 1.2015 - 7 ABR42/13)
BAG: Altersdiskriminierende Kündigung im Kleinbetrieb unwirk-
sam (23.7 .20'15 - 6 AZR 457114)

ArbG Berlin: Betriebliches Eingliederungsmanagement - Wieder-

eingliederung durch organisierten 5uchprozess
(1 6.1 0.201 s - 28 Ca 9065 /'t 5)

Aufsätze

Carsten Domke, LL.M. (Köln-Paris 1), Maître en Droit, RA/FAArbR

Was bedeutet die Safe-Harbor-Entscheidung
des EUGH für Unternehmen und ¡hre
Personalabteilungen?

Der EuGH hat entschieden: Personenbezogene Daten dürfen auf
der Grundlage der Safe-Harbor-Zertifizierung nicht mehr in die
USA transferiert werden. Die Entscheidung betrifft nicht nur lT-Un-

ternehmen oder europäische Tochtergesellschaften von US-Kon-

zernen - sie wirft vielmehr viele Fragen auf, die grundsätzlich den

internationalen Austausch von personenbezogenen Daten im Kon-
zern oder mit Dienstle¡stern betreffen. Alle Unternehmen müssen
ihre Datenflüsse neu auf den Prüfstand stellen und die weitere
Rechtsentwicklung verfolgen. Die Personaldatenverarbeitung sollte

besonders im Fokus stehen.

Dr. Matthias Köhler, LL.M., RA/FAArbR, und
Christian Koops, RA

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz -
Einmal grapschen erlaubt?
Sexuelle Belästigung ist und war gerade in den vergangenen Jah-

ren immer wieder Thema kontroverser Diskussionen. Für zusätzli-

che Verwirrung musste schließlich das zuletzt veröffentlichte Urteil

des BAG vom 20.11.2014 gesorgt haben. Das BAG gab in diesem

Fall der Kündigungsschutzklage eines Mitarbeiters statt, dessen Ar-

beitsverhältnis gekündigt wurde, weil er einer Frau u:a. an die Brust
.fasste. Die Autoren möchten diese Entscheidung zum Anlass neh-

men, die rechtlichen Grundlagen und ihre Entw¡cklung zum Schutz

vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, insbesondere im Hin-

blick auf die Pflichten des Arbeitgebers, darzustellen.

Entscheidung

LAG Hessen: Pilotenstreik bei Lufthansa rechtswidrig
(9.9.201 5 - 9 SaGa 1 082/ 1 5 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr, Robert von Steinau-Steinrück, RA/FAArbR)
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Prof. Dr. Oliver Haag
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Alternative Performance Maße/Gewinn/Performance

Reporting

Die ESMA Leitlinien zu Alternativen Performance Maßen
Dipl.-Kffr. Eva Maria Wühst, München /
D¡pl.-ök. Sarah Rosner, Essen
lm Jahr 2014 hatte die ESMA ein Konsultationspapier zur Ver-
wendung Alternativer Performance Maße (APM) veröffent-
licht. Hierdurch soll eine EU-weit angemessene Verwendung
dieser Größen erreicht und die Vorgängerbestimmungen des
CESR aus dem Jahr 2005 ersetzt werden. ln dem Beitrag wer-
den diese beiden Leitlinien miteinander verglichen und an-
hand der Geschäftsberichte der DAX-Unternehmen gezeigt,
inwieweit die Unternehmen der ESMA-Forderung nach Trans-
parenz, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit der APM bereits
nachkommen.

KOR1044668 5.525

lnhaltsverzeichnis

AUFS¡ITZE . .,-

ED-201 5-5/lAS 1 9/l FRIC 14lPensionsrückstellungen
Entwurf des IASB zu den eng begrenzten Änderun-
gen von IAS 19 und IFRIC 14

Dr. Rüdiger Schmidt, CFA, Berlin
lm ED/2015/5 schlägt der IASB Änderungen an IAS 19 und
IFRC 14 vor. Der IAS 19 soll dahingehend geändert werden,
dass zum Zeitpunkt einer unterjährigen Planänderung, -kür-
zung oder -erfüllung der laufende Dienstzeitaufwand und die
Nettozinsen auf Basis der zu diesem Ze¡tpunkt gültigen versi-
cherungsmathematischen Annahmen neu zu berechnen sind.
Die IFRIC 14 betreffende Anderungen geben die Auffassung
wieder, dass die Verfügungsmacht eines Dritten (2.8. des Plan-

treuhänders) über die Verwendung einer Vermögensüberde-
ckung eines leistungsorientierten Plans das unbedingte Recht

des Unternehmens auf die Erstattung dieser Überdeckung
beeinflusst. ln dem Beitrag werden die Vorschläge vorgestellt
und kritisch gewürdigt.

KoRi 1 59802

Ertragsteuern/HG B

Transparenz über verbindliche Steuerauskünfte durch
handelsrechtliche Rechnungslegungsinformat¡onen?
Prof. Dr. Siegfried Grotherr, Hamburg
Die EU-Kommission plant, bei verbindlichen Steuerauskünf-
ten e¡ne stärkere Transparenz herbeizuführen, um damit auch
der aggressiven internationalen Steuerplanung entgegen zu
treten. Allerdings könnte dieses Ansinnen an dem Einstim-
migkeitserfordernis bei Richtlinien mit steuerlichem Bezug
scheitern. Ein am 08.07.2015 vom Europäischen Parlament
vorgelegter Anderungsantrag zur Einführung einer handels-
rechtlichen Berichtspfl icht über verbindliche Steuerauskünfte
und Verrechnungspreise in der EU-Bilanzrichtlinie könnte hin-
gegen mit einer qualifizierten Mehrheit vom Rat umgesetzt
werden. ln dem Beitrag werden Möglichkeiten, Nutzen und
Risiken einer solchen Berichterstattungspfl icht diskutiert und
rechtliche Grenzen è¡ner Ausgestaltung aufgezeigt.

KOR0796305

Anha nglH G B/Konzernabsch I uss/Lag ebericht
Auswirkungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetzes (BilRUG) auf kapitalmarktor¡ent¡erte
Unternehmen
Dr. Tobias Lange / Prof. Dr. Stefan Müller,
beide Hamburg
Mit dem BiIRUG wird die EU-Bilanzrichtlinie 2013/34lEU in das
HGB überführt. Für kapitalmarktorientierte Unternehmen ent-
hält das Gesetz durchaus signifikante Mehrbelastungen. ln dem
Beitrag werden die große und kapitalmarktorient¡erte Unter-
nehmen betreffenden Neuerungen dargestellt und gewürdigt

KORt 1 59950

Enforcement
Vertrauen ist gut, Enforcement ist besser? (Teil 2)

Prof. Dr. Thomas Loy / Sebastian Steuer, B.Sc.,

beide Bayreuth
Die Einführung des zweistufigen Enforcementverfahrens in

Deutschland jährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal. ln der
öffentlichen Wahrnehmung wird das deutsche Enforcement-
system als erfolgreich wahrgenommen. Seit 2004 haben DPR

und BaFin in über 1.000 Verfahren die Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung kapitalmarktorientierterUnternehmen in
Deutschland geprüft. lm zweiten Teil des Beitrags werden die
empirischen Befunde zu zehn Jahren Enforcement in Deutsch-
land vorgestellt.

KORl 08561 9

FALTSTUDIE
Konzerna bsch I uss/l FRS/Ka pita lfl ussrech n u n g

Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2015

Prof. Dr. Peter Lorson / Bianca Dogge, M.Sc. / Dr. Ellen

Haustein / Richard Paschke, M.Sc., alle Rostock/

Dr. Jörg Poller, Berlin
Der Prozess der Erstellung eines Konzernabschlusses nach IFRS

reicht von der Feststellung der Konzernabschlusspflicht über
die Erstkonsolidierung bis zu Folgekonsolidierungen. Für die
Praxis von grundlegender Bedeutung sind der buchhalteri-
sche Weg zum Konzernabschluss und das Arbeiten mit den
lFRS-Texten. Anhand eines Schiffbau-Konzerns wird dies am
konkreten Beispiel dargestellt. lm vorliegenden achten Teil

wird die Erstellung einer Konzern-Kapitalflussrechnung be-
schrieben.

KORr 1601 7s

TAGUNGSBERICHT
An ha nglErtragsrea I isation/l FR5/Leasi n g/U msatzerlöse

lFRS-Rechnun gslegun g vor wicht¡gen
Weichenstellungen
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Die lFRS-Rechnungslegung büßt nichts von ihrer Änderungs-
dynamik ein. Neben IFRS 15 zur Umsatzlegung werfen vor
allem die Projekte zu Leasing und Versicherungsverträgen
ihre Schatten voraus. Doch auch andere aktuelle Themen-
felder, wie z.B. die Bewältigung zunehmender Cyber-Crime-
Herausforderungen oder die CFO-5icht auf die lFRS wurden
aufdem diesjährigen lFR5-Kongress am l0. und 11.09.2015 in
Berlin besprochen.

KORI r 60788

REPORTS
lnternational

National

SERVICE
Zeitschriftensp¡egel

www.kor-ifrs.de

s.548

s.521

5.558

s.565

s.573

s.532
s.575

M3

KoR Nr. 11 05.11.201M2

s.542

Neue Bücher/lmpressum M4



ComRcct{r
Zeitschrift
für die Praxis

des Rechts

der lnformat¡ons-
technologien

31. Jahrgang . Heft 1012015 . S, 625- 692

ÀlSBr

a
a

è
z
UJ

Ár

Neues unter
wurucl-online.de:
Stellungnahme der EU-Kommission v
1 5.9.201 5 zu Vorratsdatenspeicherung in
Deutschland

lftuell

Gomputerrecht
Flemming Moos/Jens Sche2ig - ,,Safe Harbof' hat Schiffbruch erlitten
Auswirkungen des EUGH-Ufteils C-362/1 4 in Sachen Schrems./. Data Protec-
tion Commissioner 625

,,Safe Harbo/ -Entscheidung ungültig
EUGH: Urteil vom 6.10.2015 m. Anm. Härting 633

Telekommunikationsrecht
Jürgen Kühling/Tobias Schall - WhatsApp, Skype& Co. - OTT-Kommunika-
tionsdienste im Spiegel des geltenden Telekommunikationsrechts,Level
playing field" de lege lata oder de lege ferenda?

Eignung TK-rechtlicher Fallbearbeitungen als besondere praktische Erfah-
rungen fur FA,,Urheber- und Medienrecht"
BGH: Urteil vom 9.2.2015

641

655

¡ TK-Recht aktuell R99

r Medienrecht aktuell R100

r Report aktuell R102
r Buchbesprechungen R'l 03
r OGHI lnformationen Rl04
r lmpressum R1 06

Beilagenhinweis:
Wir bitten unsere Leser um freund-
liche Beachtung der Heftbeilagen
derVerlage C.H.Beck und Dr Otto
Schmidt.

Medienrecht
Martin Schirmbacher/Simon-Vincent Engelbrecht - Suchmaschinenopti-
mierung und (un)zulässige SEO-Maßnahmen 659

Hannfried Leisterer - Die neuen Pflichten zur Netz- und lnformationssicherheit
und die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Gefahrenabwehr 665

Wi rksame AGB-Ei n bezieh u n g du rch Cl ick-Wrappi n g
EuGH: Urteil vom 2'1.5.2015 670

Anspruch auf Berichtigung, Löschung bzw Hinwirken auf Löschung im Internet
abrufbarer falscher Tatsachen beh au ptu ngen
BGH: Urteilvom28.7.2015 671

Kopfhörer-Ken nzeich n u n g als Elektrogerá,t - eBay
BGH: Urteil vom 9.7.2015 675

Kein Erläuterungsbedarf für,l-extform"
BGH: Urteilvom 10.6.2015 678

Verjährungsbeginn für Schadensersatzansprüche wegen öffentlicher Zugäng-
lichmachung von Fotografien - Motonadteile
BGH: Urteil vom 15.1.2015 678

Eigentumsschutz für Domainnamen gegen später entstandene Namensrechte
OLG Hamburg: Urteilvom 9.4.2015 682

3-jährige Verjährungsfrisl für Schadensersatzansprüche bei Filesharing
LG Bielefeld: Besohluss vom 6.2.2015 (Ls.) 686

Report
Wolfgang Ziebafth - Automatisierte Erfassung und Verarbeitung von K2-
Kennzeichen zu Fahndungszwecken Eine Untersuchung der rechtlichen
Grundlagen und technischen Gestaltung unter Berücksichtìgung der Recht-
sprechung von BVe¡fG und BVeruvG 687



New at www.cr-internat¡onal,com:

Opinion of Advocate General Bot of 23
September 201 5 in CJEU case C-362l
14

lnwReview
ternational

AJoumal
of lnformation Law

and Technology

16th Year' lssue 512015 ' Pages 129-1 60

Editorial Board
Prof.'DÍ Thomas Dreiet M,CJ,
University of Kadsruhe

Dr Jens-L Gaste¡i principal admin¡stratof Brussels
RA Thomas Heymann, FranKuri/M
Prol Dr Mjchaei Lehmann, Dipl-Kfm,,
lvlax-Plancklnstitute and University of Munich
Prof. Raymond I Nimmet University of Houston
Attorney at Law Holly K Towle, J D, Seattle
Attomey at Law Thomas Vinje, Brussels

Articles

John Beardwood - The New Canadian Digital
PrivacyAct: The Good, The Bad and the Ugly
New Legislation Creates New Problems as it Fixes
Others 129

Elisabeth Thole/Charlotte Solms/Carl Moll -
Cyber Security: How to Deal With (Cross Bor-
der) Data Breaches? A Dutch law perspective
on introducing a general data breach notification
duty to enhance cyber security and to anticipate
the EU General Data Protection Regulation 134

Jonas Heitto - The Trade Secret Directive Pro-
posal and the Narrow Path to lmproving Trade
Secret Protection in Europe A comparison
between intellectual property protection and trade
secret protection 140

Correspondents
Attorney at Law Sakari Aalto (Fìnland)

Attorney at Law Jonathan Band (USA)

Prof. Dr Janusz Bata (Poland)

Abogado Enrique J. Batalla (Spain)

John P Beardwood (Canada)

DDr Walter Blocher (Austria)

Prof Peter Blume (DenmarR

Awocato Gabriel Cuonzo (ltaly)

Dr: Jens-L Gaster (EU)

Prof. Ysolde Gendreau (Canada)

D¡: Lucie Guibault (Canada,/Netherlands)

Avocat Dr Martin Hauser(France)
Prof. D¡: Rosa Julia-Barcelo (Spain)

Attorney at Law Charles H, Kennedy (USA)

Dr Stanley Lai (Singapore)

Prof lan Uoyd (UK
RA Prof. Dr Michail Marinos (Greece)

Prof. Dr Ryszard Markiewicz (Poland)

Ken Moon (New Zealand)
Prof Faymond I Nimmer(USA)
Advogado Manuel Oehen Mendes (Portugal)

Prof. Jerome Reichman (USA)

Luis C. Schmidt (Mexico)

Harry Small (UlO

Prof Alain Strowel (Belgium)

Awocato Pietro Tamburrini (ltaly)

Attorney at Law Thomas Vinle (USA, EU)
Prof Coenraad J. Visser (South Africa)
Prol Dr Rolf H Weber (Swizefland)
J.T' Westermeier (USA)

Neil J. Wilkof (lsrael)

Jamie Wodelzki (Australia)

Gase Law

USA: Federal Trade Commission as Watchdog
Over Unfair Cybersecurity Practices - Federal
Trade Commission u. Wyndham Worldwide Corp.
et a/. - Third Circuit - decision of 24 August 2015
- Summary & Comment by Newby/Mehta

UK: The Legitimacy of Private Copying - B u Sec-
retary of State forBusrness - High Court of Jus-
tice, Queens Bench Division - decision of I9
June 2015 - Summary & Comment by Lloyd

Belgium: National Data Retention Regime'Null
and Void'- Constitutional Court - decision of 11

June 201 5 - Summary & Comment by Vanden-
driesschefTruyens

UK: Ownership of Employeis Contacts - Data-
base lnfringemenl- Nautech Seryices Lfd r¿ CSS
Ltd et al. - Royal Court - decision of 26 August
201 4

Updates

Mpho Manyala/Anneke Meiring - South Africa:
Draft Cybercrime and Cybersecurity Bill

Probir Roy ChowdhuryNajas Set/ur - lndia:
Google's Anti--lrust Woes in lndia

¡ About the Authors
r Masthead

145

148

149

152

156

158

159



STEUERRECHT

AUFSATZ
Kö rpe rschaftsteuer/Einkom m enste uer/

Umwa ndl ungssteuerrecht

Steueränderungsgesetz 201 5 verabschiedet
StB Dipl.-Kffr. Martina Ortmann-Babel, Stuttgart /
RA Hermann Ottmar Gauß, Berlin
Der vorliegende Beitrag liefert eine Übersicht der nunmehr
gesetzlich verabschiedeten Anderungen, die für Unterneh-
men von besonderer Relevanz sind.

D8176A776 s-2470

lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Erbschaft-/Schenkungsteuer

Die ErbSt auf Firmenvermögen nach dem RegE und
dem Bundesratsbeschluss im Vergleich
Dr. Kai Behling, Düsseldorf
Der Bundesrat hat mit se¡nem Beschluss vom 25.09.20.l5 Ände-
rungen am RegE eines ErbSt-Reformgesetzes vorgeschlagen.
Ein Vergleich dieser Änderungsvorschläge mit den ¡m RegE ge-
nannten Maßnahmen zurVerschonung von Firmenvermögen
zeigt, ob eine sachgerechte Abgrenzung von begünst¡gtem
betriebsnotwendigem Vermögen erreicht werden kann.

DB',t 1601 13

KURZ KOMMENTIERT
I FRS

Enforcement in Österreich - zweistufig im
zweiten Versuch?

Prof. Dr. Henning Zülch

D81164221

Gewi nnermittl ung/Körperschaftsteuer
Werthaltigkeit von Gesellschafterdarlehen
Egid Baumgartner, München / Stefan Geiling, Cham
ln Konzernen wird auch auf die Gesellschafterfremdfinanzie-
rung zurückgegriffen. ln der Betriebsprüfungspraxis stellt sich
dann die Frage nach der Werthaltigkeit einer Gesellschafter-
darlehensforderung. Der Beitrag stellt die Bewertungsanlässe,
die Bewertungsmethodik sowie deren Auswirkungen dar und
leitet Ansatzpunkte zur Abwehrberatung ab.

D81A75229

KURZ KOMMENTIERT
Abgabenordnung
Gegenstandswert einer Gebühr für die Erteilung
einer verbindlichen Auskunft
RiBFH Dipl,-Kfin. Walter Bode, München
DBl 1 ó0933

VE RWA LTU NGSANWEISU NG E N

Lohnsteu erliJ msatzsteuer

Lphn- und umsatzsteuerliche Behandlung von
Betriebsveranstaltungen
BMF, Schreiben vom 14.10.2015

D81161161

Loh nsteuer

LSt-Abzug im Verfahren der ELSTAM

BMF, Sehreiben vom 19.'10.2015

D81162717

Umsatzsteuer
Rückwirkend zum 01.07.2004 geänderte
Bemessungsgrundlage für unentgeltliche Wert-
abgabe in sog.,,Seeling-Fällen"
BFH, Urteil vom 12.08.2015 - Xl R 6/13

D81162786

Abgabenordnung
Realisierung eines Veräußerungsverlusts -
Änderung eines Steuerbescheids nach 5 175 Abs. 1

Satz 1 Nr.2 AO

BFH, Urteil vom 16.06.2015 - lX R 30/14

D81162778

ENTSCHEIDUNGEN
Ein kom me nste uer/Loh nsteuer
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für die Feier des
Geburtstags und der Bestellung zum Steuerberater
BFH, Urteil vom 08.07,2015 - Vl R 46/X4

D81162780 s.2484

Einkom mensteuer

Entschädigungszahlung für entgehende Einnahmen
aufgrund einer Vergleichsvereinbarung
BFH, Urteil vom 25.08.20'15 - Vlll R 2/13

D81162787 s.2486

www.der-betrieb.de

s.2480

s.2461 5.2481

s.2484

s.2468

s.2488

s.2476

s.2492

Körperschaftsteuer u nd U nterneh mensbesteueru n E ãALS { ZAt6
I Maßgebliche gesetzliche Änderungen im K5þRecht

und llnternehmenssteuerrecht 2O75l20.t6
Dr. Rolf lt4öhlenbrock, Ministerialrat, Bertin

I linderungen der Kst.Besteuerung und tlnternehmens-
besteuerung in Deutschland durch BEPS

Sven Fuhrmann, WP/SIB/CPA Dipt. l(fm., Partner und

Leiter National 0ffice Tax, Deloitte

I Aktuelles zur Organschaft

Prof. Dr. Ulrich Prinz, WP/SIB, Partner 0f Counsel,

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, l(öln

I Aktuelle Rechtsprechung im nationaten und inter-
nationalen KSt-Recht und Unternehmenssteuerrecht
Dr. Michaet Schwenke, Richter Bundesfrnanzhof (BFH),

L Senat

I Gesellschafterfremdfinanzierungin schlechten Zeiten
RegDir. Ralf Neumann, l(örperschaftsteuerreferent 0ber-
frnanzdirektìon NRW

I Update: Bilanzsteuerrecht
Sven Fuhrmann, WP/StB/CPA Dìpl. l(fm., Partner und
Leiter NationaL 0ffrce Tax, Deloitte

u.v.m.

Termin:

4 Dezember2015 | 09.00 - 17.30 Uhr

Veranstaltungsort:

Lindner HoteI Airport I DüsseLdorf

Fon: 0211 95160

Teilnahmegebühr:

795 € zzBl. MwSt.

l-rühbucherpreìs bis zum 31.10.2015:

595 € zzBL. [4wst
(Doppelrabattierungen ausgeschlossen)
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lnformation und Anmeldung: www.fachmedien-yeranstaltunBen,de/koerperschaftsteuer I fon o211887-285o I eilail: ve¡anstaltungen@fðchmedien.de
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
I nsolvenzrecht

Gesellschafterdarlehen und flankierende Grund-
pfandrechte im Fokus des lnsolvenzrechts (Teil 2)
Prof. Dr. Wolfgang Marotzke, Tübingen
Nach der Rspr. des BGH unterliegt die Rückzahlung eines Ge-
sellschafterdarlehens, welche im Zeitraum von einém Jahr vor
lnsolvenzantragstellung erfolgte, der lnsolvenzanfechtung
gem. 5 135 Abs. 1 Nr.2 lnsO. Die Finanzierung eines Unternehl

werden kann, und geht dabei zugleich auf Konflikte zwischen
Kreditsicherungs- und lnsolvenzanfechtungsrecht ein.
DB1 1 6061 s

KURZ KOMMENTIERT
Kapita lma rktrecht
Ein Modellfür Europa? Die Nachrangigkeit von
Bankschuldverschreibungen im Abwicklungs-
mechanismusgesetz
RA Dr. Dirk H. Bliesener, LL.M, (Yale)

DBl r61 162

Rechtsa nwa lts recht
Prüfungspflicht eines Anwalts bezüglich Ablauf
einer Rechtsmittelbegründungsfrist
BGH, Beschluss vom 15.09.2015 -VlZB37l14
DB 1 1 60993

lnhaltsverzeichnis

RBEITSRECHT

AUFSATZ
Koa I itionsrecht/Ve rfa h re nsrecht
Das Beschlussverfahren zur Verwirklichung der
Tarifeínheit (5 99 ArbGG n.F.)

PD/RA Dr. Eernhard Ulrici, Leípzig
Das Tarifeinheitsgesetz gilt se¡t dem 03.07.2015. Die materiell-
rechtlichen Änderungen und deren praktischeAuswirkungen
wurden bereits dargestellt (Beauregard, DB 2015 5.1527).
Daneben stehen die mit Gesetz einhergehenden verfahrens-
rechtlichen Neuerungen.5o wurde insb. ein neues Beschluss-
verfahren eingeführt, um den anwendbaren Tarifvertrag
mittels notarieller Tatsachenbescheinigung zu bestimmen.
Der Beitrag stellt die neuen ,,Spielregeln" vor, liefert einen
Überblick über das Verfahren und bewertet dieses anhand
der praktischen Umsetzbarkeit

DB I 082s20 s.2511

1À"i 5b1
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a
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s.2495

ENTSCHEIDUNGEN
Aktienrecht
Zur Befugnis des Vorstands zur Absage der Haupt-
versammlung einer AG und zur Beschlussanfechtung
BGH, Urteil vom 30.06,2015 -llZR14Zl14
D81161133 5.2504

KURZ KOMMENTIERT
Entgeltrecht
Mindestlohn greift auch bei Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall und an Feiertagen
RAiniFAinArbR Dr. Antje-Kathrin Uhl und
RAin Eva Schäfer-Wallberg

D81 160299

ENTSCHEIDUNGEN

Arbeitsvertra gsrecht/Wettbewerbsverbot
Wettbewerbsverbot kann auch zinsloses Darlehen
an Konkurrenzunternehmen umfassen
BAG, Urteil vom 07.07.2015 - 10 AZR 260114

DBI 1 601 89

Betriebliche Altersversorgung

Anpassung der Betriebsrente in einer
Rentnergesellschaft
BAG, Urteil vom 14.07.2015 - 3 AZR 252114

D81075681

Kündigu ngsrecht

Mitteilungspfl ichten des Arbeitnehmers
bei lnhaftierung
BAG, Urteil vom 26.03.201 5 - 2 AZR517l14

DB1 1s9349

s.2515
5.2502

s.2516

s.2519
5.2510

5" 2520

fil r

verrechnungspreise und imrnaterielte wirtschafrsgüter

I IWG und Verrechnungspreise in der Betriebsprüfung
Rotf Schreiber, Finanzamt ftir Groß- und l(onzern-
betriebsprüfung

I Auftragsforschung im Konzern - Ein Austaufmodett
unter KapiteI VI?
Dr. Martin Lagarden MBA, Transfer Pricing,
Henkel AG & Co. l(GaA

I Internationale Entwicklungen zu immateriellen Werten
Armin Geyer, Head of M&A Tax Group, SAp SE

I ,,EU Action Plan for a fair and efficient tax system

in the European Union, 5 key areas for action" -
EU Steuerpolitik im Umbruch

Hartmut Foerster, European Comission

I Innerstaatliche Umsetzung und Umgang mit den

0ECD-Ergebnissen zu immateriellen Werten

Manñ'ed Naumann, Ministeriatrat Berlin

u.v.m.

Termin:
19 November2ol5 | 8.30 - 18.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Lindner Hotel City Ptaza Kö[n

Fon: O22l2O34O

Teilnahmegebühr:
495 € zzgl [4wst
Frühbucherpreis bis zum 15.09 2015:
295 € zzBt. ¡y'w5t.
(Doppelrabattierungen ausgeschtossen)

FACHTAGUNG | 19. November 2O15, Köln

lnformation und ânmeldung: rvww¡fâchmedien-veranstaltüngen.de/verreehnungsprelse I Foo 0211 gg?-2g5O 
I eldoih veranstaltungen@fachmedlen.de
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Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Krasenslqy

IrunnrrsvERzEIcHNrs Novrn¡¡¡n 2015

785

Newsline

Franz Rudorfer

Neues in Kürze
Florian Studer 792

AnrnNorurucr,n¡

Zurechnung von selbständigen Anlageberatern an Banken gemäß
$ 1313a ABGB - Eine Besprechung von OGH 8 Ob 25ll4f OBA 832 und
oGH 8 ObtÛ4n2w ÖnlzOt¡, +SB

Eva Ondreasova

Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden im Rahmen des ESFS -
Rechtsqualität und Auswirkung auf Kundenverträge
Alexander Russ / Raimund Bollenberger

Existenzgründer und $ 7 VKrG - eine unglückliche Beziehung?
Georg Weissel

BEnrcnrE UND ANATYsEN

Die Bankenkrise 2007 bis heute
Leo Schuster

ZertÍfikate - Ein Blick hinter dÍe Kulissen
Johannes Klaus / Michael Bohnenstingl / Heike Arbter

Was ist eigentlich ... LÍfecycle MarketÍng?
Ewald Judt / Claudia Klausegger

Rrcnrspn¡cnuNc DEs OGH
2761. Zu Zurechnung des Anlageberaters an die Depotbank.
OGH 28. 4.2014,8 Ob25l14f (mit Bespr-Aufsatz von E. Ondreasova)

2162. Zur Haftung der Bank nach $ 1313aABGB für deliktisches Verhalten von
Anlageberatem.
oGH 21. 5.2015,1 0b 43l15b
2163. Yerjàhrung der Haftung der Bank gemäß $ 1313a ABGB für kundennäheres V/PDLU
oGH 23.4.2015,1 0b 6/15m
2164. 5}Voiges Mitverschulderi des Anlegers: Ignorieren schriftlicher Risikohinweise &
2O 7o Renditev ers pre c hen .

oGH 25. 6.2015,8 0b 60/14b
2165. Zw ordentlichen und außerordentlichen Aufktindigung befristeter Kreditverträge
oGH 29. tO.2014,7 0b lÛ6tr4k
2166. Zw Verbücherung des Erwerbs einer Höchstbetragshypothek durch einen neuen
Glâubiger.
oGH 28. 4.2015,5 0b 50/15m
276'7 . Erste OGH-Judikatur zu geschlossenen Fonds: noch keine inhaltliche Stellungnahme
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2l68.,,Klauselurteil" zu Kreditkarten-AGB
OGIJ 29. 4. 2015, 9 0b'7 nst
2169 . Zu den Kriterien einer Restschuldbefreiung nach Biltigkeit.
OGIJ 27.5.20t5,8 0b 51/lsf
2110. FX-Kredit mit Tilgungsträger: Nebenintervention der Bank auf Seiten des beklagten
WPDLU.
oGH 28. 4.2015,5 0b 3ll15r
217 7 . Ztn Fristwahrung bei der Ausnutzung der Rangordnungsanmerkung
oGH 28. 4.2015,5 0b 61/r5m
2172. Yerjàhrungsfrist des g 275 Abs 5 UGB ist zwingend!
oGH 21.4.2015,3 0b 36/15p
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Enx¡,r.¡nrNlssE DEs VwGH
I 88. Bei einer Bestrafung wegen Anstiftung zur unerlaubten Kreditvermittlung müssen sich
die unmittelbaren Täter aus dem Spruch des Straferkenntnisses ergeben; eine gleichzeitige
Bestrafung als Anstifter und verantwoÍliche Person nach $ 9 Abs I VStG ist unzulässig.
VwGH 1.9.12.2014, Ro 201410210087 (miterledigt Ro 201410210088) 854
789. Ztv Bedeutung eines Eventualantrags in einem Verfahren betreffend die Erteilung der
Zustimmung zu einer Anderung des Verbandsstatuts.
VwGH l7 . 11.2014,201211710451 854
79O. Ztn Bedeutung des Schweigens von Mitarbeitern der FMA in Hinblick auf die Frage
nach Einrâumung einer Übergangsfrist bei einem konzessionslos betriebenem Bankgeschäft.
VwGH 30. 1. 201s, 2o1lÃl 10081 8s4
191. VwGH zumZertptnktdesBeginnsderDurchschaumöglichkeitnach S 27Abs ll letzter
Sarz BV/G idF BGBI I2010t12.
VwGH 21 . 11 . 2OI4,Ra 2O14lO2lOO51 (ebenso Ra 2O14lO2lOO52) 854

Enx¡,rr¡rurrulssE DEs V¡GH
43. VfGH bestätigt erneut die Verfassungskonformität der (geänderten) Stabilitätsabgabe.
VfGH 1 9. 6. 2015,8 l218l2)l4 und E 1256/2014 (mit Anm von K. Stö ger) 8s6

VonscHnu Hr.rr l2/2015
Ernst Brandl / Philipp Klausberger:
Der gewerbliche Eigenhandel und das Privatvemögen: ius controversum? -
Zugleich eine Besprechung von OGH 19. 2.2015,6 Ob 229174s

Stephan Riel:
Verfahrensrechtliche Fragen beim Treuhandsanierungsplan

Johannes Zollner / Franz Hartlieb'.
Pensionsgeschäft - Begriff und Abgrenzung

Matthias Pendl:
Gesamtkostenermäßigung bei vorzeitiger Kreditrückzahlung gemäß $ 16 VKIG

In diesem Heft inserieren: BankAustria, S.819 BankVerlagWien, S. 824, U 2, U 3; Erste Bank Sparkasse, S.805
Linde Verlag, S. 804,813,818.

Die Inhalte des Osterreichischen BankA¡chivs sind in folgenden Fachdatenbanken verfügbar:
LexisNexis@ Online - www.lexisnexis.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2OO2);
Lindeonline - www.lindeonline.at (Beiträge und Rsp als Volttext ab 2OO9)
RDB Rechtsdatenbank - www.rdb.ar (Beirräge und Rsp als Volltext ab 2003);
RIDA Rechts-Index-Datenbank - www.rida.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2003)
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Aktienmarkt/Delisting/Kursentwicklung
Die Delisting-Neuregelung und die Frage nach dem
Wert der Börsennotierung
Prof. Dr. Christian Aders / Dennis Muxfeld / Felix Lill,
alle München
Die Neuregelung des Börsengesetzes als Reaktion auf die
Frosta-Entscheidung sieht ein pflichtangebot bei Durch_
führung eines Delisting vor, dass sich primär an dem Sechs-
monatsdurchschnittsbörsenkurs orientiert. Es wird zunächst
untersucht, inwieweit durch die Frosta-Entscheidung aus
theoretischer Sicht der Unternehmen und lnvestoren Neure-
gelungsbedarf entsta
wird analysiert, ob ein
geführt hat. Zudem w
der Aktien geprüfç ob
vor und nach der Delisting-Ankündigung geeignet sind, um
den Verkehrswert der Aktien zu repräsentieren.-

cF1 1 60298

www.cf-fachportal.de

Rückerwerbe eigener Anteile sowohl kurzfristig als auch lang-
fristig positiv auf den Aktienkurs der jeweiligen Unternehmen
auswirken und der Aktienrückkauf somit ein attraktives Aus-
schüttungs¡nstrument für die Gesellschaften darstellt.

cF1 1 60952

BEWERTUNG

U nterneh menswert/Wertste¡ geru ngspotenzia le
Giowth or profitability to max¡m¡ze firm value in the
banking sector?
Martin Gehrmann, M.Sc.
Der Artikel untersucht die Wertsteigerungspotenziale einer
Wachstums- vs. Profitabilitätsstrateg¡e für gelistete, interna-
tionale Banken. Eine adjustierte Version des Relative Value of
Growth (RVG)- basierend auf einem Dividend Discount Modell -
dient dabei als Bewertungsinstrument. Die lmplikationen der
Studie sind von größtem lnteresse für strategische Entschei-
dungsträger in Finanzinstitut¡onen, aber auch externe lnves-
toren können potenzielle lnvest¡tionsentscheidungen damit
weiter fundieren. Die Ergebnisse stimmen außerdem mit der
Differenzierung zwischen bankbasierten und marktbasierten
Finanzsystemem überein und unterstreichen somit zusätzlich
die praktische und ökonomische Relevanz der Kennzahl.

cFl 1 28636 s.428

s,421

s.389

Aktien markt/Renten ma rkt/Kursentwickl ung
Aktien - die neue Qual¡tät? Korrelationen und
Granger-Kausalität am deutschen Aktien- und
Rentenmarkt
Mario Zakrewski, Mannheim / Dr. Andreas Humpe,
München
Viele Jahre galten deutsche Staatsanleihen als sicherer Hafen
und waren die Fluchtadresse während Aktienmarktkrisen. Die
aktuellen Probleme in der EU sowie die ausufernde Verschul-
dung bei vielen westlichen Staaten könnten das Vertrauen in
Staatsanleihen nachhaltig senken. Der Beitrag zeigt, dass trotz
eines Vertrauensverlusts bei Staatsanleihen durch die Anleger
und steigender Renditen am deutschen Staatsanleihemarkt,
Aktien dennoch in Zukunft haussieren und gar zur neuen
Qualität erhoben werden könnten.

cF1 r 598s0

Behavioral Finance/Portfoliomanagement/Handelsstrategien
Behavioral Finance als lnstrument für modernes
Portfoliomanagement: Eignen sich Sentiment-
analysen für erfolgreiche Handelsstrategien?
Felix Schneider, M.Sc., Esslingen /
Prof. Dr. Christian Möbius, Stuttgart
Der Beitrag untersucht, inwiefern Elemente aus der Behavio-
ral Finance als lnstru r die moderne
Portfoliotheorie gee ysiert, wie an-
hand von Stimmung gien hergelei-
tet werden können. verschiedene

Basis der gene-
rbeitet. Der Ab-
ortfolios, indem
rie nach Marko-

witz sowie der Behavioral Finance zusammengeführt werden.

cF1 1 53784

Aktien markt/Aktien rückkä ufe/Kursentwickl un g
Die Kurswirkung von Aktienrückkäufen in
Deutschland
Jennifer Pickel, M.Sc. / Prof. Dr. Klaus Röder,
beide Regensburg
Der Beitrag analysiert Renditeeffekte durch Rückerwerbe
eigener Aktien zwischen Januar 2006 bis Dezember 2014 vonUnt gelistet sind. Da-bei ãuch der Beginnder haltige Kurswir-
kun aufs untersucht.
ln den drei Teilen der Analyse kann gezeigt werden, dass sich

Unternehmenswert/Aktienma rkt/Rend iteerwartu n gen
Der Tanz auf dem Drahtseil - Unternehmen in der
Zwickmühle von gesunkenen Renditeerwartungen
und hohen Anforderungen des Kapitalmarkts
Dr. Frank Plaschke, München / Dr. Hady Farag, New york
Trotz der aktuellen Abkúhlung an den Kapitalmärkten sind die
Erwartungen an das Wachstum, die Aktienrenditen und die
Barauszahlungen von Unternehmen weiterhin hoch. Zudem
werden sich Unternehmen verschiedener Branchen auf mak-
roökonomische oder marktseitige Herausforderungen einstel-
len müssen. Trotzdem zeigen unsere Analysen, dass Unterneh-
men unabhängig von ihrem lndustrie-Kontext nicht nur relativ
zu Vergleichsunternehmen, sondern auch zum Gesamtmarkt
überdurchschnittlich abschneiden können. Die wesentlichen
Hebel hierfür sind ein klares Wertschaffungsprofil und eine
entsprechende Ressourcenallokation.

cFtt61131

MERGERS & ACQUISITIONS

Tra nsaktionsmarkt/Marktüberblick
Tagungsbericht zur neunten Konferenz zu M&A und
Private Equity 2015 der Frankfurt School of Finance
& Management
Patrick Trautner, M.Sc. / Verena W¡ttmann, M.Sc.,
beide Bayreuth
Wann kommt die M&A-Blase - oder ist sie schon da? Dieser
und weiterer Fragestellungen widmete sich die neunte Kon-
ferenzzu M&A und Private Equity an der Frankfurt School of
Finance & Management am 07.10.2015. Die Autoren geben in
ihrem Beitrag ein Resümee über die wichtigsten Themen und
Erkenntnisse der Veranstaltung.

cFl 1 61 182
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Haftung von Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern für
,,Schwindelunternehmen" (1 4.7.201 5 - Vl ZR 463 / 1 4)
BGH: Preisänderungsrecht der Gasversorgungsunternehmen ge-
genüber Tarifkunden - Änderung der BGH-Rechtsprechung
(28.1 0.2015 - Vlll ZR 1 s8/1 1 und Vltt ZR 13/12)
BGH: Verpflichtung einer Bank zur Bekanntgabe des

Konto¡nhabers bei Markenfälschung - Davidoff Hot Water ll
(21.1 0.201 s - I ZR 51 /12)

Aufsätze

Dr. Axel Goetz, LL.M. (NYU), RA/Anorney-at-law (Ny)

Fragwürdige Neuregelung des Börsenrückzugs
Der nach längeren Gesetzgebungsverfahren nun übenaschend zü-
gig verabschiedete Gesetzesentwurf zum Delisting erscheint dem
Verfasser nicht konsistent aus systematischer Sicht und inhaltlich
zu wenig differenziert. Börsenrückzug und Segmentwechsel wer-
den erschwert durch die Notwendigkeit eines Exit-Angebots. Auf
rückzugswillige Aktiengesellschaften und ihre Mehrheitsaktionäre
kommen Lasten zu, die nicht pauschal durch eine besondere
Schutzbedürftigkeit der Anleger zu rechtfertigen sind.

Dr. Stefan Stolte, RA

Reform des Stiftungszivilrechts
Der bewusste Verzicht auf Anderungsflexibilität ist charakteristisch
für die rechtsfähige Stiftung. Er macht die Stiftung gerade im Ver-
gleich zu anderen Rechtsformen so attrakt¡v. Aber er wird durch
d¡e gegenwäft ige Lebenswirkf ichkeit zunehmend herausgefordert:
Stiftungen werden deutlich häufiger als noch vor einigen Jahrzehn-
ten bereits zu Lebzeiten gegründet, was den Ruf nach Änderungs-
möglichkeiten an der Satzung êrstarken lässt. Gleichzeitig leiden
Stiftungen unter der Niedrigzinsphase, was die Möglichkeit der Fu-
sionierung kleiner Stiftungen vernünftig erscheinen lässt. Die Auf-
gabe des Gesetzgebers besteht darin, zwischen den genannten
Anforderungen der Praxis und dem Wunsch nach dem Festhalten
am (vermeintlichen?) ,,Wesen" der Stiftung zu moderieren.

Dr. Maximilian Findeisen, RA

Die Sorgfaltspflichten des Erwerbers
beim Unternehmenskauf
Die gerichtliche Aufarbeitung von M&A-Transaktionen stellt eher
die Ausnahme als die Regel dar. Bei der zu besprechenden Ent-
scheidung des LG Hamburg handelt es sich um eine solche Aus-
nahme. Das Gericht war aufgefordert, sich detailliert mit der Ausle-
gung eines englischsprachigen Unternehmenskaufvertrags zu be-
fassen und insbesondere zu den Sorgfaltspflichten des Käufers aus-
führlich Stellung zu beziehen. Der Entscheidung kommt daher eine
besondere Bedeutung für die Praxis des Unternehmenskaufs zu.

Entscheidung

BGH:,,Sanieren oder Ausscheiden" - Zustimmungspflicht des
sanierungsunwilligen Gesellschafters einer Publikumsgesellschaft
(9.6.20'15 -I17R420/13 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Dörte Poelzig, M.Jur. tOxfordl)

Neuerscheinung Buch
Groß/Strunlç Lizenzgebühren, 4. Auflage
Mít LizenzgebijhrensäEen und Vertragsklauseln aus der praxis

XXIV 699 Seiten, € 169,-
ISBN: 978-3-8005-1598-l/lnfos unter: wwwshop.ruw.de

Steuerrecht

26Bs Die Woche irn Blick

Entscheidungen
EuGH: Der Umtausch von Bitcoins ist umsatzsteuerbefreit
(22.1 0.20 1 s - C-264 I 1 4)

EuGH: Vorsteuerabzug bei verdächtigen Umsätzen
(22.1 0.201 5 - C-27 7 I 1 4)

EuGH: Vorsteuerabzug für den Erwerb oder die Herstellung von
lnvestitionsgütern (22.10.201 5 - C-126/ 1 4)

BFH: Keine Berichtigung nach 5 129 AO bei Übernahme

,,vermeintlicher" mechanischer Fehler des Steuerpflichtigen
(16.9.201s - tXR37 /14)
BFH: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erfordert keinen konkreten
oder potentiellen Wettbewerb (24.6.2015 - I R 13/13)
FG Baden-Württemberg: Unübliche Betriebsveranstaltung -
Abgrenzung zur lohnsteuerfreien betrieblichen Veranstaltung zu
Werbezwecken (5.5.201 5 - 6 K 1 1 5 / 13)

2694

Aufsätze

Prof. Dr. Lenhard Jesse, RA/FAStR/StB

Entstehung, Geltendmachung und Verjährung von
Stromsteuervergütun gsansprüchen

Die Realisierung von Stromsteuervergütungsansprüchen und auch
von Energiesteuerentlastungsanprüchen ist für die hieau berech-
tigten Unternehmen wirtschaftlich bedeutsam, weil sie die (Pro-

duktions-)Kosten verringern und damit letztlich die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen stärken können. Neben der materiellen
Anspruchsberechtigung setzt d¡e erfolgreiche Geltendmachung
derartiger Ansprüche auch die Kenntnis und die Beachtung der
entsprechenden (Präklusions-)Fristen voraus. Die Vielzahl der bis-
lang zu der Fristenthematik ergangenen Urteile verdeutlicht deren
praktische Relevanz. Der Beitrag stellt die diesbezügliche Rechts-
lage. insbesondere vor dem Hintergrund der restriktiven Rechtspre-
chung, dar und analysiert die im Einzelnen zu beachtenden (Fris;

ten-)Regel ungen.

2700

Martin Riegel, RA/StB, und Michael Walke, RA

Wann verletzt der zwischenstaatl¡che
lnformationsaustausch das Steuergeheimnis -
Anmerkungen zum Beschluss des FG Köln
vom 7.9.2015

Das FG Köln hatte im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes
darüber zu entscheiden, ob der vom Bundeszentralamt für
Steuern geplante zwischenstaatliche lnformationsaustausch von
Unternehmensdaten der Antragstellerin gegen das Steuerge-
heimnis nach 5 30 AO verstößt und sich damit ein Unterlas-
sungsanspruch nach 5 1004 Abs. l S.1 BGB analog i.V,m. 530
AO ergibt. Der Beschluss ist am 7.9.2015 ergangen und wutde
am 2.10.2015 veröffentlicht (vgl. BB 2015,2532).

Entscheidungen

BFH: Keine erweitefte Kürzung nach 5 9 Nr. 1 S.2 GewStG

bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils
(18.12.2014 - lV R 22/12 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Stefan Rogge)

BFH: Verfassungsmäßigkeit des BremTourAbgG
(1 5. 7. 201 5 - ll R32/14 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Julia Becker)

BFH: Realisierung eines Veräußerungsverlusts - Änderung
eines Steuerbescheids nach 5 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO
(l6.6.2015-tXR3o/14)
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2721

2726
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IFRIC: Veröffentlichu ng zweier I nterpretationsvorschläge
EFRAG: Stellungnahme zu IASB ED ,,Effective Date of Amendments
to IFRS 10 and IAS 28"
DRSC: Bericht über die 42.Sirzung des ÍFRS-FA am 8./9.10.2015 in
Berlin

DRSC: Stellungnahme zum IASB ED /201 5 /6
VeR/Bitkom: Leitfaden,,Elektronische Archivierung und GoBD,,
DStV: Musterverfahrensdokumentation zur Belegablage

Wirtschaftsprüfung
WPK: Stellungnahme zum IAASB-Entwurf zu Änderungen an
IAASB-Standards - Reaktion auf (vermutete) Gesetzesverstöße

Aufsatz

Prof. Dr. Dietmar Wellisch und Tobias Kutzner, M.Sc.

Mittelbare Pensionserhöhungen bei
endgehaltsabhängigen pensionszusagen
an Gesellschafter-Geschäft sführer
ln der Unternehmenspraxis existiert eine Vielzahl von Direktzusa_
gen an GGF, die an das Gehalt gekoppelt sind und für die das zusa_
gende Unternehmen Rückstellungen zu bilden hat (sog. endge_
haltsabhängige Pensionszusagen). Aus Sicht des Rechtsanwenders
fraglich scheint, inwieweit die durch Rechtsprechung und Finanz_
verwaltung entwickelten körperschaftsteuerlichen Kriterien für

Direktzusagen

r Beitrag greift
Ausgestaltung
t insbesondere

Zweifelsfragen der Erdienbarkeit und Unverfallbarke¡t bei mittelba_
ren Pensionserhöhungen infolge von Gehaltssteigerungen bei end_
gehaltsabhängigen Pensionszusagen an GGF.

Die Woche im

Entscheidungen
BAG: Erledigungserklärung in Rechtsmittelinstanz
(23.e.201 s - s AZR 2e0/ 1 s (F))

BAG: Hilfspersonen des Betriebsrats sind keine zusätzliche Arbeit_
nehmervertretu ng (29.4.201 5 - 7 ABR 1 O2/1 2)
BAG: lnsolvenzanfechtung bei Zahlung über ein Konto des Sohns
des Schuldners (22.10.2015 - 6 AZR53B/'t4)
BAG: Zuordnungstarifuertrag - Restmandat des Betriebsrats
(27 .s.201 s - 7 ABR 20 / 1 3)

BAG: Aufrechnung eines Erstattungsanspruchs gegen eine Entgel_
tforde ru n g - Pfä n du n gssch ur z (22.9.201 5 - g AZR 1 43 / 1 4)
BAG: Übertragung von Personal auf Schwesterunternehmen
bedarf Sozialauswahl im Fall der Betr¡ebsstilllegung
(21.s.201s - I AZR409/13)
BAG: Tariflicher Zusatzurlaub für Wechselschicht-. Sch¡cht_ und
Nachtarbeit (TVöD) (7.7.201s - 10 AZR 939/13)

Aufsatz

Vera Luickhardt, RAin/FAinArbR 2741

Neues & Altes zur Kündigung schwerbehinderter
Arbeitnehmer
Das OVG Hamburg hat kürzlich eine bemerkenswerte Entschei_
dung zum Schwerbehindertenrecht gefällt. Hiernach hat der Zu_
stimmungsbescheid eines lntegrationsamts zur Kündigung eines
schwerbehinderten Arbeitnehmers Bestand, auch wenn der Arbeit_
geber seine Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Men_
schen im Unternehmen nicht erfúllt und das lntegrat¡onsamt d¡e_
sen Umstand für seine Entscheidung nicht berücksicht¡gt hat. Das
OVG Hamburg ließ keine Revision zu, obwohl einige Gericht hierzu
in der Vergangenheit anders entschieden haben. Zwar ist die Ent_
scheidung des OVG Hamburg aus Arbeitgebersicht zunächst er_
freulich. Es fehlt jedoch an einer höchstrichterlichen Klärung. ln
dem Beitrag sollen die praktischen Auswirkungen dieser Recht_
sprechung aufgezeigt werden, in Bezug aufden Vortrag des Arbeit_
gebers beim lntegrationsamt sowie formale bzw. zustellungsrecht_
liche Aspekte, um Fehler bei der Kündigung eines schwerbehinder-
ten Arbeitnehmers möglichst zu vermeiden.

Entscheidung

ArbG Berlin: Massenentlassung bei der Fluggastabfertigung auf 2746
dem Flughafen Tegel - Sozialplan unwirksam
(7.7 .2015 - 13 BV 1848/15 - dazu BB-Kommentar von
Markulf Behrendt, RA)

Aktuelle Veranstaltung
Deutsche Arbeitsrechtskonferenz
Miteinander - Gegeneinander: Brennpunkte im betriebllchen Alltag
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Annke von Tiling, Frankfurt a. M.
K¡editfonds

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
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69 Jahrgang
Se¡ten 2117-2164

271,7
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OLG München 18,3.2014 u.
23.4.2074

AG Celle 20.2,201,3

Anwendbarkeit der vom BGH fúr die Feststellung des sog, 2132
Churnings bei Termin(options) geschäften festgelegten Kri-
terien grundsätzlich auch auf Differenzgeschäfte im Day-
trading

Zur Warnpflicht einer depotführenden Direktbank 2I3g
1,9 U 4934/L3x
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14 C 1362/72 (9)x Keine Prùfungspflicht für Kreditinstitute im Hinblick auf 2160
Steuerpflicht von Kapitalerträgen des Kunden bei steuer-
rechilich nicht eindeutigen Sachverhalten

OLG Nürnberg 'l,o.v.201,s

Zur Haftung einer Bank gegenüber dem Kunden aus De- 2161
potvertrag, wenn die Bank zu Unrecht Kapitalertragsteuer
abfùhrt
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Unternehmensbewertung
Marktrisikoprämie in der Finanzkrise:
Aktuelle Übersicht über die Rspr. in Spruchverfahren
Prof" Dr. Dirk Hachmeister / Veronika Hufnagel,
M.5c., 8.5c,, beide Hohenheim
Der Beitrag wertet die Rspr. in Spruchverfahren zur Marktrisi-
koprämie dahingehend aus, ob die Gerichte der Bandbreiten-
empfehlung des FAUB des IDW aus 2012 folgen.
D81128522

Absch lussprüfung

Joint Audit: Belastung oder Nutzen für Unternehmen
und Bilanzadressaten?
PD Dr. Nicole V. S. Ratzinger-Sakel, Ulm
ln dem Beitrag wird analysiert, wie sich Joint Audits auf prü-
fungskosten und -qualität auswirken und ob hierdurch tat-
sächlich die Konzentration des Prüfungsmarkts aufgebrochen
werden kann.
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BMF-Schreiben zu Arbeitslohn bei Betriebsveran-
staltungen nach der gesetzlichen Neuregelung zum
01.01.201s

Jürgen Plenker, Krefeld
Der Beitrag gibt einen überblick über das aktuelle BMF-Schrei-
ben und erörtert u.a. die Umwandlung der 11O-€-Freigrenze in
einen 1 1 0-€-Freibetrag, die Definition einer Betriebsveranstal-
tung, die Ermittlung der maßgebenden Gesamtkosten, ihre
Aufteilung und Zuordnung auf Teilnehmer und Arbeitnehmer
sowie die Auswirkungen auf die USt.

DB1 07564s

I nternationales Steuerrecht
Das BEPS-Projekt der OECD/G20: Vorlage der
abschließenden Berichte zu den Aktionspunkten
RA/FASIR Dr. Sebastian Benz / RA/StB Dr. Julian Böhmer,
beide Düsseldorf
Der Beitrag themat¡siert die Berichte zu den einzelnen Akti-
onspunkten, ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Art der
Umsetzung in nationales Recht, die DBA und OECD-MA sowie
zum geplanten Monitoring der Maßnahmen.

DBI 1 62939

KURZ KOMMENTIERT
Einkom me nsteu erlKa pita le rtragste uer
Antrag auf Regelbesteuerung erfordert keinen
maßgeblichen Einfluss auf die KapGes.
5tB/FBlStR Patrick Faller / David Schröder, LL.M.,
beide Münehen

DBr 161203
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Einkommensteuer

Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungs-
gew¡nnen
FinMin. Schleswig-Holstein, ESt-Kurzinfo vom
09.10.2015

DB1 r 62708

Ei n kom m e nste u erlLo h nsteu er

Billígkeits-/N¡chtbeanstandungsregelung für Fälle,
iñ denen die Finanzverwaltung dem nrbeitgeber
unzutreffende ELSTAM bereitstellt
OFD Frankfurt/M., Verfü9ung vom 17.09.2015

DB1 1 62709

Umsatzsteuer

Behandlung von Saunaleistungen
BMF, Schreiben vom 21.10.2015

D81163103

Umsatzsteuer

Behandlung der Arbeitnehmer- Sammelbeförde-
rung
OFD Niedersachsen, Verfügung vom 28.09.2015
D81162710

Abgabenordnung
Änderung von ESt-Bescheiden aufgrund nachträg-
lich bekannt gewordener steuerabzugspfl ichtiger
Kapitalerträge
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom
13.10.2015

DBl 1631 04

ENTSCHEIDUNGEN
B i la nzsteu errecht
Ansparabschreibung nach Buchwerteinbringung
BFH, Beschluss vom 14.04.2015 - GrS2112
D81162798

Körperschaftsteuer/Ab gabenord n u n g

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erfordert keinen
konkreten oder potenziellen Wettbewerb
BFH, Urteil vom 24.06,2015 - I R 13/13

DBI 163364

Umsatzsteuer

Das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Lieferung
kann nicht allein mít der Begründung verneint
werden, dass der Erwerber den Gegenstand nicht
erhalten habe
EuGH, Beschluss vom 15.07.2015 - Rs. C-159114

DBl 1 60786

Abgabenordnung
Keine Berichtigung nach 5 129 AO bei übernahme
,,vermeintlicher" mechanischer Fehler des Stpfl.
BFH, Urteil vom 16.09.2015 - lXR37l14
DBI 1 633s8
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Erbschaft-/Schen kungsteuer
Schon wieder: Das ErbStG auf dem Weg ins Abseits
Prof. Dr. Holger Kahle, Hohenheim
oB1 160925

Erbschaft-/Schenku ngsteuer
Erbschaftsteuerreform: Maximalinvasiver Eingríff
mit gravierenden Folgen
RA/StB Prof. Dr. Christian Rödl, LL.M., Nürnberg

DBI 161200

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
lnsolvenzrecht

Die Haftung des Geschäftsführers in der
Eigenverwaltung
Prof. Dr. Dominik Skauradszun, Fulda/Stuttgart /
RA Dr. Andreas Spahlinger, Stuttgart
Mit dem ESUG hat der Gesetzgeber die Eigenverwaltung
gestärkt und neue Optionen wie die vorläufige Eigenverwal-
tung (S 270a lnsO) und das Schutzschirmverfahren (S 270b
lnsO) geschaffen. Handelt es sich bei dem eigenverwaltenden
Schuldner um eine GmbH, stellt s¡ch jedoch die Frage, welche
Haftungsrisiken für deren Geschäftsführer bestehen. Vor dem
Hintergrund, dass diese Frage von der Rspr. bisher nicht be-
antwortet worden ist, gibt der Aufsatz einen überblick über
die in der Literatur diskutierten Haftungsszenarien und Hand-
lungsempfehlungen für den Umgang m¡t der ungeklärten
Rechtslage.

DBl 1 61 207

KURZ KOMMENTIERT
lnsolvenzrecht

Temporärer Ausschluss der außerordentlichen
Kündígung von Anleihen in Restrukturierungsfällen
RA Dr. Ulrich Klockenbrink, RAin Dr. Janina Keßler,
beide Hamburg

DBl162719

lnsolvenzrecht

Vorsatzanfechtung: Zum Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatz beim Vorliegen einer Ratenzahlungs-
vereinbarung
BGH, Beschluss vom 24.09.2015 - lX ZR 308/14
D81 163034

I nsolve nzrecht/Verfa h rensrecht
Zur internationalen Zuständigkeit eines deutschen
lnsolvenzgerichts für die Kaufpreisklage eines lnsol-
venzverwalters gegen einen ausländischen Käufer
BGH, Urteil vom 16.09.201 5 -VlltZR17l'ts
DBI 161 r 73
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Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.05.2015 - l-3 Wx
18s114

DB1 1ó3039
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AUFSATZ
Betriebl¡che Altersversorgu n g

Die Auslegung von Versorgungszusagen
RA Roland Hoch, Stuttgart
Die Auslegung von Versorgungszusagen wird insb. relevant,
wenn es um den Eintritt des Versorgungsfalls geht. So wird
in vielen Zusagen aufdie Vollendung des 65. Lebensjahrs ab-
gestellt. Die nun erfolgte Anhebung der Regelaltersgrenze
auf 67 führt dabei zwangsläufig zu der Frage, wann der Ver-
sorgungsberechtigte nun die Rente beanspruchen kann. Der
Beitrag stellt die relevanten Auslegungsgrundsätze dar und
nimmt unter Beachtung der neuesten Rechtsprechung des
BAG Stellung zu Einzelfragen wie der Ermittlung des maßgeb-
lichen Rentenalters sowie der Auslegung von Versorgungsver-
einbarungen mit GmbH-Geschäftsführern.

D8107s215 s.257s

sr3 s.2s72
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Betriebliche Altersversorgu ng

Ablösung einer Gesamtzusage über eine betriebliche
Altersversorgung durch Betriebsvereinbarun g
RAin Nadine Ceruti, Frankfurt/M.
D81160654 5.2580

s.25s9

ENTSCHEIDUNGEN
lnsolvenzrecht

Schenkungsanfechtung: Zahlung einer Konzern-
tochter auf wertlose Forderung eines Gläubigers der
Muttergesellschaft
BGH, Urteil vom 10.09.2015 -LXZRZZO114
D81162807 s.2s66

ENTSCHEIDUNGEN
Kündigungsrecht

Ausschluss der ordentlichen Kündigung schließt
außerordentliche verhaltensbedingte Kündigung
mit sozialer Auslauffrist nicht aus
BAG, Urteil vom 13.05.2015 - 2 AZR 531/14
DBI 160260

Kündigungsrecht

Führt der Arbeitgeber kein Betriebl¡ches
Eingliederungsmanagement durch, muss er dessen
Nutzlosigkeit darlegen
BAG, Urteil vom 13.05.201 5 - 2 AZR 565114

DBl 159553

Entgeltrecht
Keine Verjährungshemmung durch Erhebung der
Kündigungssch utzklage
BAG, tirteil vom 24.06.2015 - 5 AZR 509/13
DBI 1601 88
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+ Die Beurteilung der Abfalleigenschaft von Kraftfahaeugen gs1
in der Kfz-Schadensbemessung
aft von Kraftfahrzeugen wurde der Erlass zur AIt_

a mit der Abfalleigenschaft eines Autowracks zahl_

rtise die Grundlage für die Feststellung der (laten_

Von Wolfgang Berger und Wolfgøng pfffir

ÐEditorial....,
Von Karl-Heinz Danzl

Beiträge
Ð Gesetze und ihre Geschichte. , . .

Die Straßenverkehrsordnung (StVO)
Ein Gesetz, das wirklich alle betrifft.
Von Gerhard Pùrstl

Ð Ausgewählte Fragenzum Oldtimerkauf . . .

Beim Gebrauchtwagenkauf steht für den {Jbernehmer idR die verkehrssichere Fortbewegung im Fokus. Der
Beitrag klärt, welche Eigenschaften sich der Erwerber eines klassischen Automobils üblicherweise erwarten
Kann.
Von Lukas Kever

Gesetzgebung und Verwaltung
t Bundesrecht. .

Von Gerhard Pürstl

Rechtsprechung
Ð Anforderungen an den Nachweis eines Mangels bei neuem Kfz-Motor
200: OGH 23.4.2015,1 Ob71t15w
Mit Anmerkung ton Christian Huber

{ schmezengeldkorrektur durch oGH wegen währungsverwechslung . . .
201 : OGH 9. 4. 2015, 2 Ob 214/1 4Í
Mit Anmerlcung uon Christian Huber

Ð Kaskoversicherung: Abgrenzung zwischen nicht ersatzfähigen
Betriebs- und ersatzfdhigen Unfallschäden . ,

202: OGH 10. 1 2. 201 4, Z Ob 1 36/1 4x

3.P?.yr"fale Ab_gettung des schadens nach einem Teilungsabk auch
bei,,Uberbehandlung" eines Verletzten
203: LG Klagenfurt 20. 1. 2012, 1 R gl12m
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J ud i katu rü bersicht Verwaltun g
-r stvo
204: VwGH 3. 6. 2015, Ra 2015/0210088
Sachschaden als objektives Tatbestandselement ist voraussetzung frir Meldepflicht

205: VwGH 29.5.2015,2013/0A0259 . . .

Alkomatuntersuchung bereits durchgefiihrt, keine Kostentragungsverpflichtung für Blutabnahme

+ KFG
206: VwGH 4. 5.2015,201310Aü43
Nur ,,tatsächliche" Probefahrten lösen Verpflichtungen nach S 45 KFG aus

207: VwGH 4.5.2015, Ra2015/021O069 . .

Erteilufrg einer unvollständigen Auskunft ist einer Nichtbeauskunftung gleichzuhalten

Ð Wr Parkometerc. . ,

208: BFG 26. 8. 2O1 5, RV /7 500940/201 5
Kurzparkzone ist durch Einfahrten nicht unterbrochen

209: BFG 26.8.2015, RVt7500938l2015 .

Dauerparken in Kurzparkzone kein Dauerdelikt

Standards
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Ð Buchbesprechungen
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CJZ aktuell 961

Beiträge
+ Der Scheinunternehmer im Verbraucherrecht 965
Tritt ein Verbraucher als Unternehmer auf, stellt sich die Frage, ob er dadurch seine Verbrauchereigenschaft
nach dem KSchG verliert. Dies ist vor allem auch dann von Interesse, wenn ein solcher,,scheinunternehmer
kraft Auftretens" im Wege der Rechtsscheinhaftung mit UGB-Regeln belastet werden soll, die mit zwingen-
dem Verbraucherrecht in Widerspruch stehen.
Von Elisabeth Böhler

Ð Die Bescheidbeschwerdelegitimation ,,übergangener Parteien" g7S
Seit einigen |ahren steht nun die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 bereits im Rampenlicht des (öf-
fentlich-)rechtswissenschaftlichen Diskurses. Die Problematik der übergangenen Partei - obwohl ein klassi-
sches Steckenpferd der Verwaltungsrechtslehre - hat in der Vielzahl an Publikationen dazu allerdings bisher
eine bloß untergeordnete Rolle gespielt. Vor diesem Hintergrund setzt sich der Beitrag mit der g.,ttrdlege.r-
den Frage auseinander, ob für die Beschwerdelegitimation des Übergangenen die bisher zur Berufung oder
die bisher zur Bescheidbeschwerde an den VwGH entwickelten Parameter maßgeblich sind, inwieweit der
Übergangene also direkt gegen den an andere Parteien erlassenen Bescheid vgrgehen kann.
Von David Leeb

Ð Die Ausschließung des Strafrichters . , . gg1
In den vergangenen |ahren spielte in einigen medial sehr beachteten Strafuerfahren immer wieder die (be-
hauptete) Befangenheit bzw A.usgeschlossenheit des Richters eine Rolle. Aus diesem Anlass untersucht der
Beitrag die diesbezüglich relevanten Bestimmungen und Hintergründe. Er bietet vor allem eine Klar- und
Hilfestellung fiir die Praxis.
Von Florian Roitner

Evidenzblatt
Ð Eu ropäisches Zivilv ert ahrensrecht
oGH 28. 4.2015,5 0b 18/15f
138: Website muss dem Unternehmer zurechenbar sein
Mit Anmerkung von Clemens Jenny

Ð Familienrecht
oGH 9. 4.2015,2 0b 168/14s
139: Gestaltungswirkung des (unrichtigen) Beschlusses gem S 98 EheG

Ð Heimaufenthaltsrecht, , ,

oGH 9. 4.2015,7 0b 20/15i
140: Vertretungsrecht des Vereins nach Tod des Bewohners
Mit Anmerkung von Michael Gønner

Ð Schadenersatzrecht, . .

oGH 9. 4.2015,2 0b 31/15w
141: Haftung des unmündigen Radfahrers

Ð Sozialversicherungsrecht
oGH 28. 4.2015,10 ObS 17/15w
142: Rechtswegunzulässigkeit in Verwaltungssachen (bei Zurückweisung eines Pensionsantrags gem S 68
Abs I AVG)

ÐStrafrecht...
OGH 10.6.2015, 13 Os 4/15k
143: Echte Konkurrenz von Hehlerei und Geldwäscherei

OGH 8.6.2015,17 Os 3/15t
144: Strafuollzugszwecke
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EvBl-Leitsätze
Ð Amtshaftungsrecht
oGH 27. 8. 2015, 1 0b 51/1 5d
157: Verjährungsfrist betrifft auch die voraussehbaren künftigen Schäden

Ð lnternationales Privatrecht
oGH 27.5.2015, 6 0b 29115f
1 58: Schuldverhältnisse aus ehelichen Güterständen

Ð I nternationales Zivilv ert ahrensrecht
oGH 15. 7. 2015, 3 0b 124/15d
159: Auch Schadenersatz kann am Lageort der Liegenschaft geltend gemacht werden

+ Schadenersatzrecht . .

oGH 11.8.2015,4 0b 100/159
160: Ehestörerin haftet fiir Detektivkosten

Ð Sozialversicherungsrecht
oGH 30. 6.2015,10 ObS 157t149
161: Nicht rechtzeitiger Nachweis einer Mutter-Kind-Pass-Untersuchung - teilweise Rückzahlung des Kin-
derbetreuungsgelds (KBG)

t Zivilvertahren.
oGH 28. 5. 2015,9 0b 12/15 b
162l.Begrenzte Bindung des Nebenintervenienten an den Vorprozess

Ð Strafprozessrecht
OGH 10. 6. 2015, 15 Os 47115y
163: Vollzugsentscheidungen nicht Gegenstand von Grundrechtsbeschwerde und Erneuerungsantrag

OGH 10. 6.2015,13 Os 36/15s
164: Vertrauensschutz des PB kann ao Wiederaufnahme hindern

Kosten
Ð Kostenseitig .

Von Josef Obermaier

Standards
Ð lmpressum
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Ð Buchbesprechungen . . . . . . .

Ð Veranstaltungen & Seminare .
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Humanitäre Soforthilfe. Unabhängig.'Unparteiisch. Unbürokratisch.
¿

Wir lassen die Hilfe
nicht untergehen.
Arzte ohne Grenzen ist mit Schiffen auf dem Mittelmeer unterwegs,
um Bootsf lüchtlinge in Seenot zu retten und medizinisch zu versorgen

Erste Bank IBAN 414320Í12A9 2684 7600 Telefon O9Ol 700 800 (Mehrwertnummer: 7 Euro Spende pro Anruf) www.aerzte-ohne-grenzcn.at
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